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BEKANNTMACHUNG 
der öffentlichen Hundesteuerfestsetzung 
 
Durch öffentliche Bekanntmachung gemäß der am 
31.07.2008 erlassenen Hundesteuersatzung des 
Marktes Eckental aufgrund des Art. 3 Abs. 1 des 
Kommunalabgabengesetzes wird die Hundesteuer 
für das Kalenderjahr 2010 in der zuletzt veranlagten 
Höhe festgesetzt.  
 
Die Hundesteuer 2010 wird am 15. Februar mit den 
Beträgen fällig, die in den zuletzt erteilten  Hunde-
steuerbescheiden festgesetzt wurden. Es werden 
keine neuen Hundemarken ausgegeben.  
 
Mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung die-
ser Steuerfestsetzung treten für die Steuerpflichti-
gen die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn ih-
nen an diesem Tag ein schriftlicher Steuerbescheid 
zugegangen wäre. Es kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe entweder Widerspruch eingelegt 
(siehe 1.) oder unmittelbar Klage erhoben (siehe 2.) 
werden. 
 
1. Wenn Widerspruch eingelegt wird: 
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Nieder-
schrift beim Markt Eckental, Rathausplatz 1, 90542 
Eckental, einzulegen. Sollte über den Widerspruch 
ohne zureichenden Grund in angemessener Frist 
sachlich nicht entschieden werden, so kann Klage 
bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht in An-
sbach, Postanschrift: Postfach 6 16, 91511 An-

sbach, Hausanschrift: Promenade 24, 91522 An-
sbach, schriftlich oder zur Niederschrift des Ur-
kundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts 
erhoben werden. Die Klage kann nicht vor Ablauf 
von drei Monaten seit der Einlegung des Wider-
spruchs erhoben werden, außer wenn wegen be-
sonderer Umstände des Falles eine kürzere Frist 
geboten ist. Die Klage muss den Kläger, den Be-
klagten (Markt Eckental) und den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen und soll einen be-
stimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen an-
gegeben, der angefochtene Bescheid soll in Ur-
schrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage 
und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die üb-
rigen  
Beteiligten beigefügt werden.  
 
2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird:  
Die Klage ist bei dem Bayerischen Verwaltungsge-
richt in Ansbach, Postanschrift: Postfach 6 16, 
91511 Ansbach, Hausanschrift: Promenade 24, 
91522 Ansbach, schriftlich oder zur Niederschrift 
des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses 
Gerichts zu erheben. Die Klage muss den Kläger, 
den Beklagten (Markt Eckental) und den Gegen-
stand des Klagebegehrens bezeichnen und soll ei-
nen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begrün-
dung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen 
angegeben werden. Der Klage und allen Schriftsät-
zen sollen Ablichtungen für die übrigen Beteiligten 
beigefügt werden.  
 
Alle Steuerzahler, die bisher am Bankeinzugsver-
fahren nicht teilnehmen, werden aufgefordert, spä-
testens bis zu diesem Zeitpunkt die fälligen Zahlun-
gen zu entrichten, um Mahngebühren und Säum-
niszuschläge zu vermeiden.  
 
 
MARKT ECKENTAL  
Steueramt 
 

 

http://www.softwarefuture.com/
http://www.softwarefuture.com/


- 2 - 

… 

 
BEKANNTMACHUNG 
der öffentlichen Grundsteuerfestsetzung 
 
Durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 27 
Abs. 3 des Grundsteuergesetzes vom 07.08.1973 
(Bundesgesetzblatt I S. 965) wird die Grundsteuer 
für das Kalenderjahr 2010 in der zuletzt veranlagten 
Höhe festgesetzt. 
 
Die Grundsteuer 2010 wird jeweils am 15. Februar, 
15. Mai, 15. August und 15. November mit den Vier-
teljahresbeträgen fällig, die in den zuletzt erteilten 
Grundstücks-abgabebescheiden festgesetzt wur-
den. Für Steuerpflichtige, die von der Möglichkeit 
des § 28 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes Ge-
brauch gemacht haben, wird die Grundsteuer 2010 
in einem Betrag am 01.07.2010 fällig. Es werden 
nur dann Änderungsbescheide erteilt, wenn die 
Grundsteuerhebesätze geändert werden oder sich 
die Besteuerungsgrundlagen (Messbeträge) än-
dern, ansonsten gilt der vorhandene Grundsteuer-
bescheid. 
 
Mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung die-
ser Steuerfestsetzung treten für die Steuerpflichti-
gen die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn ih-
nen an diesem Tag ein schriftlicher Steuerbescheid 
zugegangen wäre. Es kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe entweder Widerspruch eingelegt 
(siehe 1.) oder unmittelbar Klage erhoben (siehe 2.) 
werden. 
 
1. Wenn Widerspruch eingelegt wird: 
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Nieder-
schrift beim Markt Eckental, Rathausplatz 1, 90542 
Eckental, einzulegen. Sollte über den Widerspruch 
ohne zureichenden Grund in angemessener Frist 
sachlich nicht entschieden werden, so kann Klage 
bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht in An-
sbach, Postanschrift: Postfach 6 16, 91511 An-
sbach, Hausanschrift: Promenade 24, 91522 An-
sbach, schriftlich oder zur Niederschrift des Ur-
kundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts 
erhoben werden. Die Klage kann nicht vor Ablauf 
von drei Monaten seit der Einlegung des Wider-
spruchs erhoben werden, außer wenn wegen be-
sonderer Umstände des Falles eine kürzere Frist 
geboten ist. Die Klage muss den Kläger, den Be-
klagten (Markt Eckental) und den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen und soll einen be-
stimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen an-
gegeben, der angefochtene Bescheid soll in Ur-
schrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage 
und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die üb-
rigen Beteiligten beigefügt werden. 
 
2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird: 
Die Klage ist beim dem Bayerischen Verwaltungs-
gericht in Ansbach, Postanschrift: Postfach 6 16, 
91511 Ansbach, Hausanschrift: Promenade 24, 

91522 Ansbach, schriftlich oder zur Niederschrift 
des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses 
Gerichts zu erheben. Die Klage muss den Kläger, 
den Beklagten (Markt Eckental) und den Gegen-
stand des Klagebegehrens bezeichnen und soll ei-
nen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begrün-
dung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen 
angegeben werden, der angefochtene Bescheid soll 
in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der 
Klage und allen Schriftsätzen sollen Ablichtungen 
für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 
 
Alle Steuerzahler, die bisher am Bankeinzugsver-
fahren nicht teilnehmen, werden aufgefordert, spä-
testens bis zu diesen Zeitpunkten die fälligen Zah-
lungen zu entrichten, um Mahngebühren und 
Säumniszuschläge zu vermeiden. 
 
MARKT ECKENTAL 
Steueramt 
 
 
BEKANNTMACHUNG 
zur Aufforderung der Wehrpflichtigen des Ge-
burtsjahrgangs 1992 zur Meldung zur Erfassung 
 
 
Nach § 1 des Wehrpflichtgesetzes (WPflG) sind alle 
Männer, die Deutsche im Sinne des Grundgeset-
zes sind und ihren ständigen Aufenthalt in der 
Bundesrepublik Deutschland haben, vom vollende-
ten 18. Lebensjahr an wehrpflichtig (Wehrpflichtvo-
raussetzungen). Die Erfassung kann bereits ein 
Jahr vor Vollendung des 18. Lebensjahres durchge-
führt werden (§ 15 Abs. 6 WPflG). 
 
Alle Personen des Geburtsjahrgangs 1992 die 
wehrpflichtig sind und denen bislang kein Schreiben 
der Erfassungsbehörde über die bevorstehende Er-
fassung zugegangen ist, werden nach § 15 Abs. 1 
WPflG aufgefordert, sich umgehend persönlich oder 
schriftlich bei der nachstehenden Erfassungsbehör-
de zur Erfassung zu melden: 
 

Markt Eckental 
- Erfassungsbehörde - 

Rathausplatz 1, 90542 Eckental 
 

Diese Aufforderung ergeht insbesondere an Perso-
nen ohne feste Wohnung, die die Wehrpflichtvo-
raussetzungen erfüllen. 
 
Bei der persönlichen Meldung ist der Personalaus-
weis oder Reisepass mitzubringen. Es empfiehlt 
sich, auch sonstige der Feststellung der Wehrpflicht 
dienende Unterlagen mitzubringen. 
 
Arbeitnehmern, deren Arbeitgeber nicht nach § 14 
Arbeitsplatzschutzgesetz zur Weiterzahlung des Ar-
beitsentgelts verpflichtet ist, wird der durch die Er-
fassung entstehende Verdienstausfall durch die Er-
fassungsbehörde auf Antrag erstattet. Dies gilt auch 
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für die entstehenden notwendigen  Auslagen,  ins-
besondere Fahrkosten am Ort der Erfassung. 
 
Ich  weise darauf hin, dass nach § 45 WPflG ord-
nungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
gegen eine Vorschrift des § 15 Abs. 1 WPflG über 
die Erteilung von Auskünften oder die persönliche 
Meldung zur Erfassung verstößt. Die Ordnungswid-
rigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden. 
 
Markt Eckental 
-Erfassungsbehörde- 
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